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Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer und Gewerbesteuer 
in der Gemeinde Priepert  

 
Aufgrund der §§ 5 Abs. 1 und 22 Abs. 3 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern, in 
Verbindung mit § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wird nach Beschluss der 
Gemeindevertretung vom 23. Mai 2017 folgende Satzung erlassen: 
 
 

§ 1 Hebesätze 
 
Die Hebesätze werden wir folgt festgesetzt: 
 
1.  Grundsteuer 
 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen 
  (Grundsteuer A) auf 700 v. H. 
 b) für die Grundstücke 
  (Grundsteuer B) auf 350 v. H. 
 
2. Gewerbesteuer auf 333 v. H. 
 
 

§ 2 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 01. Januar 2017 in Kraft. 
 
 
 
_____________________ ________________________________ 
Priepert, den 23. Mai.2017 Manfred Giesenberg – Bürgermeister –  
 
 
 
Hinweis: 
 
Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und Formvorschriften verstoßen wurde, können diese 
gemäß § 5 Abs. 5 der Kommunalverfassung nach Ablauf eines Jahres seit dieser öffentlichen Bekanntmachung 
nicht mehr geltend gemacht werden. Diese Einschränkung gilt nicht für Verletzung von Anzeige-, 
Genehmigungs- oder Bekanntmachungsvorschriften. 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Satzung ist gemäß § 6 Abs. 4 KV M-V der 
Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom ___ Mai 2017 angezeigt worden. 
 
 
_____________________ ________________________ 
Priepert, den ___ Mai.2017 Manfred Giesenberg – Bürgermeister –  


